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Kein Corona-Fall im Papierzentrum 

 

Nach wie vor haben wir im Papierzentrum we-

der bei den Auszubildenden, Meistern, Stu-

denten, Lehrern, Gästen noch bei unserem 

Verwaltungspersonal einen akuten Fall von 

Corona. Die Vorsorgemaßnahmen werden 

proaktiv in enger Abstimmung mit dem Ge-

sundheitsamt und den Behörden vorgenom-

men. 

 

Die Geschäftsleitungen unserer Papierverbän-

de sind von unseren Landesverbänden in Ab-

stimmung mit VAP und VDP über die Einzel-

heiten der Betreuung durch die Geschäftsstel-

len informiert worden. 

 

Die entsprechende Information vom 

16.03.2020 finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.papierzentrum.org. 

 

 

Schule für Papiertechnik im Papier-

zentrum 

 

Mit Aktuell Nr. 5/2020 vom 13.03.2020 haben 

wir über die Schulschließung bis 19.04.2020 

berichtet. Zurzeit sind die Lehrer dabei, in 

einem riesigen Arbeitsaufwand die Lehrmate-

rialien zielgruppengerecht für die jeweiligen 

Klassen digital aufzuarbeiten. Besondere 

Probleme bereiten derzeit noch technische 

Probleme bei der digitalen Plattform, die aller-

dings in Kürze behoben sein dürften. Eine be-

sondere Aufgabe ist die Sicherstellung der 

Prüfungsmöglichkeiten für die Abschlussklas-

sen. Die Ausbildungsverantwortlichen in den 

Betrieben werden in Kürze von der Schule 

über den aktuellen Stand informiert werden. 

 

 

Absage aller IHK-Prüfungen 

 

Die IHK-Gremien haben sich darauf verstän-

digt, nicht nur für den Papierbereich, sondern 

für den gesamten IHK-Bereich bis vorerst zum 

24.04.2020 sämtliche Prüfungen der beruf- 

lichen Aus- und Weiterbildung nach dem Be-

rufsbildungsgesetz (BBiG) abzusagen. Wann 

die Prüfungen nachgeholt werden können, ist 

derzeit noch offen. Die Industrie- und Handels-

kammern werden die neuen Termine bekannt-

geben, sobald sich die Risikoeinschätzung 

rund um das Corona-Virus wieder verbessert 

hat. 

 

Aufgrund des generellen Unterrichtsausfalls 

sind Auszubildende grundsätzlich verpflichtet, 

zur Fortsetzung der Ausbildung im Betrieb zu 

erscheinen. 

 

Für die Papiertechnologen werden noch Infor-

mationen folgen (siehe oben). Für die übrigen 

Auszubildenden gilt jedoch auch, dass die Ver-

pflichtung der Berufsschüler gilt, sich um die 

Selbstaneignung des Ausbildungsstoffs zu 

kümmern, sofern die jeweiligen Berufsschulen 

Unterrichtsmaterial über Lernplattformen oder 

in ähnlicher Art und Weise zur Verfügung stel-

len. Vom Arbeitgeber ist den Auszubildenden 

zur Bearbeitung dieser Materialien ausrei-

chend Zeit während der Ausbildung zur Verfü-

gung zu stellen. Da zudem in einigen Fällen 

aufgrund von vorübergehenden Betriebs-

schließungen oder Kurzarbeit keine reguläre 

Ausbildung mehr möglich ist, müssen in jedem 

Fall individuelle Absprachen zwischen Ausbil-

dungsbetrieb und Auszubildenden erfolgen. 

Grundsätzlich ist der Ausbildungsbetrieb ver-

pflichtet, alle verfügbaren Mittel auszuschöp-

fen, um die Ausbildung weiter zu gewährleis-

ten. 

 

 

DHBW 

 

Wir haben mit Aktuell Nr. 5/2020 vom 

13.03.2020 auf die Einstellung des Vor- 

lesungsbetriebs der DHBW hingewiesen. 

 

Entgegen der dortigen Darstellung haben sich 

inzwischen bei den Prüfungen Veränderungen 

ergeben. Diese werden nicht wie geplant 

durchgeführt. Bis zum 19.04.2020 werden 
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